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des Aufgabenbereiches 4 — Kommunalwirt
schaft —, sofern es sich um die Beschäftigung von 
Baufach- und Bauhilfsarbeitern handelt;

b) für alle anderen Ausgaben im Aufgabenbereich 8 — 
Staatsapparat —, mit Ausnahme der Ausgaben 
für Hauptinstandsetzungen (Sachkontenklasse 0) 
und der Zweckausgaben (Sachkontengruppe 42 und 
Sachkontenklasse 6).

§ 8
Verwendung der Haushaltsreserve

(1) Die in den Haushalten der örtlichen Räte geplante 
Haushaltsreserve darf nicht verwendet werden

a) für die Finanzierung zusätzlicher Investitionen (Er
weiterung der Grundmittel),

b) für die Erhöhung der Lohnfonds aller Aufgaben
bereiche und

c) für alle anderen Ausgaben beim Aufgabenbereich 8 
— Staatsapparat —, mit Ausnahme der Ausgaben 
für Hauptinstandsetzungen, der Beschaffungen 
(ohne Kraftfahrzeuge) — Ausgaben der Sachkon
tenklasse 0 — und der Zweckausgaben (Sachkon
tengruppe 42 und Sachkontenklasse 6).

Soweit aus der Haushaltsreserve Hauptinstandsetzun
gen und Beschaffungen finanziert werden, darf der im 
Investitionsplan festgelegte Bauanteil nicht überschrit
ten werden;

(2) Die Beschlußfassung über die Verwendung der 
Haushaltsreserve erfolgt gemäß § 37 Abs. 8 des Gesetzes 
über die Staatshaushaltsordnung durch die Volksver
tretungen, soweit diese nicht in einem bestimmten Rah
men ihren Räten das Recht zur Beschlußfassung über
tragen. Die Volksvertretungen können außerdem den 
Leiter der Finanzabteilung ermächtigen, über die Be
reitstellung von Mitteln aus der Haushaltsreserve in 
einem bestimmten Rahmen in dringenden Fällen oder 
bei geringfügigen Beträgen zu entscheiden.

§ 9
Zur Bildung und Verwendung des Rücklagenfonds 

der Volksvertretungen
(1) Für die Zuführung der 1959 nicht verwendeten 

Mehreinnahmen und Einsparungen zum Rücklagen
fonds der Volksvertretung und den anderen Fonds, die 
Berechnung dieser Zuführungen sowie ihre Kontrolle 
durch die übergeordneten Finanzorgane und die Inspek
tionen der Abteilung Kontrolle und Revision gelten die 
Bestimmungen der Dritten Durchführungsbestimmung 
vom 15. Dezember 1958 zum Gesetz über den Staats
haushaltsplan 1958 (GBl. I S. 890) mit folgenden Ände
rungen:

a) Die nicht verbrauchten Mittel des Nationalen Auf
bauwerkes sind nicht über das Verwahrkonto auf 
das Haushaltsjahr 1960 zu übertragen, sondern 
ebenfalls einem Sonderkonto zuzuführen.

b) Der Fonds der Volksvertretung aus nicht ver
brauchten Mitteln des Wohnungsfonds, der Fonds 
des Rates aus nicht verbrauchten Amortisationen 
und die nicht verbrauchten Mittel des Nationalen 
Aufbauwerkes aus 1959 sind nicht wie bisher ge
trennt auf je einem Sonderkonto, sondern zusam
men auf einem Sonderkonto mit der Bezeichnung 
„Zweckgebundene Mittel der Gemeinde (Stadt, 
Kreis, Bezirk) . . . . . . “  anzulegen und nur buch
halterisch getrennt nachzuweisen.

c) Kreisangehörige Städte und Gemeinden, deren 
Fonds aus nicht verbrauchten Mitteln des Woh
nungsfonds, aus nicht verbrauchten Amortisationen 
und aus nicht verbrauchten Mitteln des Nationalen 
Aufbauwerkes nur geringfügig sind — d. h. ins
gesamt 500 DM nicht übersteigen — und die diese 
Mittel in den ersten Monaten des Jahres I960 ver
wenden, sind nicht verpflichtet, diese Mittel einem 
Sonderkonto zuzuführen, sondern können sie un
mittelbar auf das Haushaltsjahr 1960 übertragen 
und in die Einnahmen des Jahres I960 überneh
men.

Die technischen Einzelheiten der Übertragung von 
Haushaltsmitteln werden in einer besonderen Buchungs
anweisung geregelt. Das gemäß § 17 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 1959 über den Staatshaushaltsplan 
1960 für den Rücklagenfonds der Volksvertretungen zu 
führende Bankkonto ist in der Form eines Sonder
kontos (Sonderverwahrkonto) bei dem Kreditinstitut zu 
führen, bei dem die Haushaltskonten des jeweiligen 
örtlichen Rates unterhalten werden.

(2) Soweit die örtlichen Volksvertretungen gemäß § 17 
des Gesetzes vom 9. Dezember 1959 über den Staats
haushaltsplan 1960 bereits im Jahre 1960 Mittel des 
Rücklagenfonds verwenden, können sie, wenn solche 
Maßnahmen den gesetzlichen Bestimmungen für In
vestitionen (einschließlich Hauptinstandsetzungen und 
Beschaffungen) unterliegen, nur folgende Maßnahmen 
durchführen:

a) die Durchführung von Rationalisierungsmaßnah
men in den Betrieben der örtlichen volkseigenen 
Wirtschaft einschließlich der Kommunalwirtschaft,

b) Investitionen zur Technisierung und Modernisie
rung des Handelsnetzes,

c) die Instandsetzung staatlich verwalteter Woh
nungen und von Straßen,

d) die Zahlung von Entschädigungen, die bei Erschlie
ßung neuer Baugelände anfallen,

e) den Ankauf von privaten Grundstücken,
f) die Bezahlung von Kosten für Vorplanung und 

Projektierung,
g) Aufschließungea für den volkseigenen und genos

senschaftlichen Wohnungsbau sowie Aufschließun
gen für das ländliche Bauwesen,

h) die Verbesserung des Zustandes in den staatlichen 
Einrichtungen, insbesondere des Schulwesens, des 
Gesundheits- und Sozialwesens in den Kultur
zentren,

i) die Bepflanzung und Begrünung von Straßen, 
Wegen, Plätzen und Baulücken.

(3) Die Durchführung der planmäßigen Investitionen 
(Erweiterung und Erhaltung der Grundmittel, Investi
tionen aus Eigenmitteln und Krediten, Hauptinstand
setzungen und Beschaffungen) und der festgelegte Bau
anteil dürfen durch diese Maßnahmen nicht gefährdet 
werden. Soweit Baumaßnahmen aus Mitteln des Rück
lagenfonds durchgeführt werden, müssen diese in die 
bestätigte Baubilanz aufgenommen sein.

(4) Außerdem kann im Jahre 1960 aus dem Rücklagen
fonds der Volksvertretung der Neubau, die Instand
setzung und der Um- und Ausbau von Wohnungen, die 
im Wohnungsbauprogramm 1960 als staatliche Aufgabe


